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Gemeinde Kleinmachnow 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  06.05.2011 Einreicher: Der Bürgermeister DS-Nr. 077/11/1 

 

Entgegennahme KSD: 

Verfahrensvermerk:  

 Genehmigung  Anzeige  Ankündigung  Veröffentlichung 

  Bekanntmachung 

  Auslage 

Beratungsfolge Abstimmung Sitzung 

 JA NEIN ENTH geplant Endtermin Bemerkung 

Ausschuss für Schule, Kultur 

und Soziales 
   17.05.2011   

Hauptausschuss    30.05.2011   

Gemeindevertretung    16.06.2011   

 

       

       

       

Betreff: 
 

Nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren zum Betrieb des 

Kulturhauses Kammerspiele 
 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren für den 

Betrieb des Kulturhauses Kammerspiele entsprechend der in der Anlage formulierten Ziele 

einzuleiten. 

 

2. Die das Interessenbekundungsverfahren betreuende Jury setzt sich wie folgt zusammen: 

- Bürgermeister 

- sieben Mitglieder der Gemeindevertretung Kleinmachnow (je ein Vertreter jeder Fraktion) 

- drei Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Kleinmachnow (FBL Bauen/Wohnen, FBL 

Finanzen/Beteiligungen, FBL Schul-/ Kultur-/Gebäudemanagement). 

 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1 

Ziele zum Betrieb und Interessenbekundungsverfahren 

 

Anlage 2 

Ziele zum Betrieb und Interessenbekundungsverfahren mit markierten Änderungen zu DS 077/11 

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:  Gemeindevertreter 

Beratungsergebnis:  Gremium:  Sitzung am:  

einstimmig Stimmenmehrheit JA NEIN ENTHALTUNG lt. Beschluss abw. Beschluss 

       

  

Leiter der Sitzung:  

   

   

Bürgermeister Bürgermeister Fachbereichsleiter(in) 
(Endunterschrift)   

  

 Antragseinreicher 
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Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 

 

Veranschlagung: 

 Ergebnis-HH 2011 EURO: 10.000,00 Budget/Teilhaushalt: 40 

 Finanz-HH 2011 EURO: 10.000,00 Produktgruppe: 28.10 

       EURO:       Maßnahmen-Nr:       

    

 

 

Problembeschreibung/Begründung:  

 

Die Gemeinde Kleinmachnow prüft den Erwerb des Kulturhauses Kammerspiele. Die 

Entscheidung über den Erwerb des Hauses soll nach dem Ergebnis des nichtförmlichen 

Interessenbekundungsverfahrens erfolgen. 

 

Das Interessenbekundungsverfahren soll durch eine Jury betreut werden, welche wie folgt 

zusammengesetzt ist: Bürgermeister, Gemeindevertreter, Verwaltungsmitarbeiter. 

 

Alle Gemeindevertreter werden über den Verlauf des Verfahrens informiert und erhalten vor 

Entscheidung eine zusammenfassende Information über die eingegangenen Konzepte. 
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